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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Harald Benda als Einzelrichter über die Beschwerde von

XXXX , geb. XXXX , StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom

27.09.2017, Zahl XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 11.06.2018 zu Recht erkannt:

A)

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs 1 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, idgF,

(AsylG) der Status einer Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG wird festgestellt, dass XXXX damit kraft

Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang

1. Die Beschwerdeführerin, eine afghanische Staatsangehörige, stellte am 08.09.2015 einen Antrag auf internationalen

Schutz. Dazu wurde sie am 09.09.2015 durch ein Organ des öKentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich

einvernommen. Unter einem beantragte die Beschwerdeführerin die Gewährung internationalen Schutzes für die

beiden minderjährigen Kinder. Der Ehegatte stellte ebenso einen Antrag auf Gewährung internationalen Schutzes.

Am 13.04.2017 wurde die Beschwerdeführerin vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einvernommen. Dabei gab

die Beschwerdeführerin zu Protokoll, Angehörige der tadschikischen Volksgruppe und schiitischen Glaubens zu sein.

Sie sei im Iran geboren und habe sich noch nie in Afghanistan aufgehalten. Ihre Familie stamme aus der Provinz Herat
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und die ihres Ehegatten aus der Provinz Kabul. Sie habe keinerlei Schulbildung, da ihr eine solche von den Eltern

verweigert worden wäre. Im Jahr 2009 sei sie gemeinsam mit ihrem Mann Richtung Türkei geMüchtet, da sie im Iran

Probleme mit ihrer Familie sowie mit jener des Ehegatten gehabt habe. Nach ihrer Geburt sei sie von ihrer eigenen

Familie sofort dem Cousin versprochen worden und habe sie diesen jedoch gehasst. Er sei sehr streng gewesen und

habe gesagt, dass Frauen nicht zur Schule gehen sollten und habe man ihr auch verboten das Haus zu verlassen. Sie

habe daraufhin ihren späteren Ehemann kennengelernt und sei sie daraufhin verprügelt und bedroht worden. Man

habe sie auch mit dem Tode bedroht, falls sie ihren Freund nochmals sehen würde. Nach diesem Vorfall habe sie mit

ihrem Mann den Iran verlassen.

Des Weiteren gab die Antragstellerin zu Protokoll, sie habe bereits einen Deutschkurs besucht und sei jedoch ihr Sohn

krank und müsse sie sich ständig um diesen kümmern; dies auf Grund einer bestehenden Krebserkrankung. Im

Weiteren führte sie aus, dass ihr bei Rückkehr Verfolgung durch ihre Familie und der Familie ihres Onkels drohen

würde und sei in ihrer Familie noch nie jemand geMüchtet und habe auch nie jemand einen Sunniten, wie ihren

Ehemann, geheiratet.

Zum Beweis der Erkrankung des minderjährigen Sohnes legte die Antragstellerin ein Konvolut an medizinischen

Unterlagen vor.

2. Das Bundesamt wies mit Bescheid vom 27.09.2017 den Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ab

und erkannte der Beschwerdeführerin den Status der Asylberechtigten nicht zu (Spruchpunkt I.) sowie erkannte ihr

gemäß § 8 Abs. 1 AsylG den Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan nicht

zu (Spruchpunkt II.); es wurde ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gem. § 57 AsylG nicht

erteilt, gem. § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG gegen die Beschwerdeführerin eine Rückkehrentscheidung gem. § 52

Abs. 2 Z 2 FPG erlassen sowie festgestellt, dass ihre Abschiebung gem. § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei

(Spruchpunkt III.) und gem. § 55 Abs. 1 bis 3 FPG die Frist für ihre freiwillige Ausreise zwei Wochen ab Rechtskraft der

Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt IV.).

Das BFA stellte fest, dass die Beschwerdeführerin im Iran geboren sei, der Volksgruppe der Tadschiken angehöre,

schiitischen Bekenntnisses, verheiratet sei und zwei Kinder habe. Die Antragstellerin sei im Iran geboren, habe nie eine

Schule besucht und sei sie der afghanischen Kultur entsprechend sozialisiert und habe in normalen wirtschaftlichen

Verhältnissen gelebt. Vor der Ausreise aus der Türkei habe sie Putz- und Kocharbeiten verrichtet. Sie leide an keiner

schwerwiegenden lebensbedrohlichen, psychischen oder physischen Erkrankung und sei sie arbeitswillig und

arbeitsfähig. Weiters wurde festgestellt, dass nicht habe festgestellt werden können, dass sie in Afghanistan von den

staatlichen Behörden verfolgt oder bedroht werde und habe ebenfalls nicht festgestellt werden können, dass ihr

seitens ihrer Familie bzw. der Familie des Ehegatten Gefahr drohe. Sie verfüge im Herkunftsstaat über Angehörige und

ein soziales Netz und könne auch Unterstützung von verschiedenen Organisationen bekommen. Sie könnte in Kabul

oder auch Herat Fuß fassen, ohne einer besonderen Gefährdung ausgesetzt zu sein, oder in eine wirtschaftliche oder

finanziell ausweglose Situation zu geraten.

Rechtlich führte das BFA zu Spruchpunkt I. aus, dass die Beschwerdeführerin mit dem von ihr präsentierten

Sachverhalt Verfolgung oder drohende Verfolgung aus Gründen wie in der GFK taxativ aufgezählt, nicht habe objektiv

vorzubringen vermocht.

Zu Spruchpunkt II. führte das BFA aus, dass nicht ersichtlich sei, dass die Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr

nach Afghanistan etwa nicht das zum Leben Notwendigste erlangen könnte. Zudem stehe ihr eine zumutbare

inländische Fluchtalternative zur Verfügung, da in Afghanistan kein Meldewesen existiere. Eine Rückkehr nach Kabul

erscheine durchaus zumutbar, zumal in der Hauptstadt Afghanistans zahlreiche NGOS und auch Rückkehrprogramme

vorhanden seien.

Zu Spruchpunkt III. führte das BFA aus, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung

besonderer Schutz nicht vorlägen. Bei der Abwägung im Sinne des Artikel 8 Absatz 2 EMRK bzw. des § 9 BFA-VG kam

das BFA zum Schluss, dass das öKentliche Interesse an der Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthalts im

Bundesgebiet das persönliche Interesse am Verbleib im Bundesgebiet überwiege und daher durch die angeordnete

Rückkehrentscheidung eine Verletzung des Artikel 8 EMRK nicht vorliege. Daher sei die Rückkehrentscheidung nach § 9
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Absatz 1 bis 3 BFA-VG zulässig. Eine Gefährdung im Sinne des § 50 FPG liege nicht vor, weswegen auszusprechen sei,

dass im Falle der Durchsetzbarkeit der Entscheidung, sowie bei Vorliegen der in § 46 Absatz 1 ZiKer 1 bis 4 genannten

Voraussetzungen ihre Abschiebung nach Afghanistan zulässig sei.

Zu Spruchpunkt IV. führte das BFA aus, dass Gründe im Sinne des § 55 FPG nicht vorlägen, weswegen die Frist für die

freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides betrage.

3. Gegen den Bescheid des BFA erhob die Antragstellerin fristgerecht Beschwerde und führte sie zentral ins TreKen,

dass die Erkrankung ihres Sohnes in Österreich zum ersten Mal diagnostiziert worden sei. In den angefochtenen

Bescheiden habe die belangte Behörde festgestellt, dass der Familie eine innerstaatliche Fluchtalternative in den

Provinzen Kabul, Herat oder Mazar-e-Sharif zumutbar wäre. Der Ehegatte der Antragstellerin habe Afghanistan als Kind

verlassen und sei im Iran aufgewachsen, sie selbst sei im Iran geboren und aufgewachsen. Auf Grund der fehlenden

familiären Anknüpfungspunkte in Afghanistan sei der Familie eine innerstaatliche Fluchtalternative nicht zumutbar.

Aus den genannten Gründen sei der Familie eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 8 Abs. 3 iVm § 11 AsylG) unter

Berücksichtigung der persönlichen Umstände und mangels eines hinreichenden unterstützenden sozialen und

familiären Netzwerks in Afghanistan nicht möglich. Afghanen, die außerhalb des Familienverbandes oder nach einer

längeren Abwesenheit im westlich geprägten Ausland zurückkehren, würden auf größere Schwierigkeiten als solche

Rückkehrer stoßen, die in Familienverbänden geMüchtet seien und in einem solchen zurückkehrten, da ihnen das

notwendige soziale und familiäre Netzwerk sowie die erforderlichen Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse fehlen

würden. Im Weiteren verwies die Beschwerdeführerin auf die Erkrankung ihres minderjährigen Sohnes (ALK-positive

anaplastische großzellige Lymphome). Der minderjährige Sohn stehe nach einer Operation und Chemotherapie in

regelmäßiger Betreuung und Behandlung. Die Durchführung von Nachkontrollen bei allen Kindern mit

Krebserkrankungen im Kindesalter seien bis Vollendung des 18. Lebensjahres notwendig. Die belangte Behörde habe

im angefochtenen Bescheid festgestellt, dass das Krankheitsbild des Sohnes nur in Kabul behandelbar sei. In weiterer

Folge widerspreche sich die belangte Behörde dergestalt, als sie feststelle, dass der Familie eine innerstaatliche

Fluchtalternative in den Provinzen Balkh oder Herat auch zumutbar wäre. Auch sei nicht nachvollziehbar, wie die

belangte Behörde zum Ergebnis gelange, dass der Familie eine Ansiedlung in Mazar-e-Sharif bzw. Herat möglich sei,

wenn dort keinerlei Behandlungsmöglichkeiten für das Kind bestünden. In ihrer Anfrage an IOM gehe die belangte

Behörde nur auf die Behandlungsmöglichkeiten der genannten Krankheit in Afghanistan ein und habe sie es

unterlassen, die Verfügbarkeit der Einrichtungen, die für diagnostische Tests, für die Kontrolle sowie Behandlung der

genannten Krankheit notwendig seien, zu prüfen. Auch die Pnanzielle Tangente sei nicht beleuchtet. Auf die

Pnanziellen Kosten einer stationären Behandlung und die Notwendigkeit derselben sowie die Medikamentenkosten

und Arzthonorare sei nicht eingegangen worden. Der Familie sei es nicht möglich die Behandlungskosten aus eigenem

zu tragen. Zu ihrer eigenen Person führte die Antragstellerin aus, dass zahlreiche Berichte von NGO¿s belegen würden,

dass die Rechte der Frauen in Afghanistan mit Füssen getreten würden. Frauen würden als Menschen zweiter Klasse

angesehen und dementsprechend behandelt werden. Sie wolle nicht mehr in einem Land leben, in dem sich Frauen

nicht frei bewegen könnten und ständig diskriminiert würden. In diesem Zusammenhang verwies die Antragstellerin

auf die rechtliche Benachteiligung von Frauen in Afghanistan sowie damit einhergehender schwerer

Menschenrechtsverletzungen. Weiters gäbe es Zwangsheirat bereits im Kindesalter, Austausch weiblicher

Familienangehöriger zur Beilegung von Stammesfehden sowie weitverbreitete häusliche Gewalt. Staatlicher Schutz sei

verunmöglicht. Die Beschwerdeführerin könnte im Fall ihrer Rückkehr ihre jetzige westliche Lebenseinstellung nicht

ausüben. Die belangte Behörde habe weder die Situation der Frauen in Afghanistan, noch die westliche

Lebenseinstellung der Beschwerdeführerin hinreichend gewürdigt. Zum Beweis der Erkrankung des minderjährigen

Sohnes übermittelte die Beschwerdeführerin weitere medizinische Unterlagen.

Am 11.06.2017 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öffentliche mündliche Verhandlung statt

Im Rahmen des Beschwerderechtsgespräches berichtete die Antragstellerin davon, dass sie von Geburt an einem

Cousin versprochen worden sei und sei sie im Iran geboren und aufgewachsen. Sie habe keine Schule besucht und im

Iran auch nicht gearbeitet. In der Türkei habe sie eine Erwerbstätigkeit aufgenommen. Sie verfüge zwar in

Herat/Afghanistan noch über verwandtschaftliche Anknüpfungspunkte, jedoch bestünden keinerlei Kontakte zu den

Personen. Zu ihrem Leben in Österreich führte sie aus, dass sie seit nunmehr fast drei Jahren in Österreich aufhältig

sei und sei ihr Sohn krank. Sie selbst besuche seit acht Monaten einen Deutschkurs sowie auch einen Schwimmkurs.

Den Schwimmkurs besuche sie alleine und handle es sich dabei um einen gemischten Schwimmkurs. Sie gehe alleine
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einkaufen, manchmal auch mit ihrem Mann und da sie fünf Tage in der Woche einen Kurs mache, besorge ihr Ehegatte

den Haushalt und versorge die Kinder. Ihr Mann habe ein eigenes Bankkonto, jedoch verfüge sie über den PIN-Code

und die Karte. Sie selbst habe auf Grund der Erkrankung des Sohnes viel im Krankenhaus sein müssen und so habe

nur ihr Mann ein Konto eröKnet. Sie gehe mit den Kindern gemeinsam auf den Spielplatz und treKe österreichische

Freunde sowie besuche sie beispielsweise ein KaKeehaus und treKe man sich zu Hause. Diese TreKen mit Freundinnen

würden unter anderem auch abends stattPnden und an öKentlichen Orten wie KaKeehäusern und Kebab-Restaurants.

Zum Beweis dessen benannte die Antragstellerin auch eine bezughabende Örtlichkeit. Befragt nach ihrer Vorstellung

zu einem allfälligen beruMichen Werdegang führte die Antragstellerin aus, sie wolle Kindergartenpädagogin werden

sowie mache sie auch gerne Haare und schminke gerne.

Der gleichfalls einvernommene Ehegatte der Antragstellerin bestätigte im Wesentlichen die Angaben seiner Ehefrau

sowie insbesondere, dass die Ehefrau hier ihre Freiheiten habe und alleine einkaufen gehe, sie tue was sie möchte und

besuche sie einen Schwimmkurs, bei dem auch Männer seien. Er habe kein Problem damit und freue er sich wenn sie

lache. Wenn seine Frau einen Deutschkurs besuche, kümmere er sich um die Kinder und würden alle Entscheidungen

immer gemeinsam getroffen.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen (Sachverhalt):

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige von Afghanistan. Sie gehört der Volksgruppe der Tadschiken an und ist

schiitischen Bekenntnisses. Die Beschwerdeführerin wurde im Iran geboren. Am 08.09.2015 stellte sie ebenso wie ihr

Gatte und beide minderjährigen Söhne einen Antrag auf internationalen Schutz. Im Bundesgebiet besuchte die

Beschwerdeführerin mehrere Deutschkurse, sie spricht mittlerweile etwas Deutsch, sie kann sich ohne Probleme auf

Deutsch verständigen. Die Beschwerdeführerin hat im Bundesgebiet österreichische Freunde gefunden, mit denen sie

sich regelmäßig triKt. Die Antragstellerin begleitete bzw. begleitet ihren minderjährigen krebskranken Sohn allein zu

jeglichen Arztterminen sowie ins Krankenhaus, erledigt die Einkäufe selbständig, besucht einen Deutschkurs sowie

einen gemischten Schwimmkurs.

Das Familienleben in Österreich hat sich arbeitsteilig entwickelt; der Ehegatte versorgt bei Abwesenheit der

Beschwerdeführerin allein die Kinder; dies ebenfalls, wenn die Beschwerdeführerin Freunde triKt und allenfalls

auswärts öKentliche Lokale besucht; dies auch abends. Der Ehegatte akzeptiert und fördert die selbständigen

Aktivitäten seiner Ehefrau. Entscheidungen in der Familie werden von den Eheleuten gemeinsam getroffen; ebenso wie

Pnanzielle Angelegenheiten. Die Beschwerdeführerin ist im Rahmen der abgeführten Beschwerdeverhandlung in

legerer westlicher Kleidung mit gefärbten Haaren, oKen getragen, in Erscheinung getreten bzw. wiesen bei ihrem

Erscheinungsbild keinerlei Indizien auf eine afghanische Herkunft hin. Die Beschwerdeführerin hat im Rahmen der

Beschwerdeverhandlung frei und unbeschwert das Wort ergriKen und aktiv an der Sachverhaltsermittlung mitgewirkt.

Die Beschwerdeführerin erhoKt sich eine beruMiche Laufbahn als Kindergartenpädagogin. Die Beschwerdeführerin

führt im Bundesgebiet ein selbstbestimmtes Leben. Sie geht mit den in Afghanistan traditionell vorherrschenden

Bekleidungsvorschriften nicht konform.

Zu Afghanistan:

Den Vereinten Nationen zufolge war die Sicherheitslage in Afghanistan im Berichtszeitraum weiterhin volatil: zwischen

1.3. und 31.5.2017 wurden von den Vereinten Nationen 6.252 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert - eine Erhöhung

von 2% gegenüber dem Vorjahreswert. BewaKnete Zusammenstöße machten mit 64% den Großteil registrierter

Vorfälle aus, während IEDs [Anm.:

improvised explosive device] 16% der Vorfälle ausmachten - gezielte Tötungen sind hingegen um 4% zurückgegangen.

Die östlichen und südöstlichen Regionen zählten auch weiterhin zu den volatilsten; sicherheitsrelevante Vorfälle haben

insbesondere in der östlichen Region um 22% gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Die Taliban haben hauptsächlich

folgende Provinzen angegriKen: Badakhshan, Baghlan, Farah, Faryab, Helmand, Kunar, Kunduz, Laghman, Sar-e Pul,

Zabul und Uruzgan. TalibanangriKe auf afghanische Sicherheitskräfte konnten durch internationale Unterstützung aus

der Luft abgewiesen werden. Die Anzahl dieser LuftangriKe ist mit einem Plus von 112% gegenüber dem

Vergleichszeitraum des Jahres 2016 deutlich gestiegen (UN GASC 20.6.2017).



Laut der internationalen Sicherheitsorganisation für NGOs (INSO) wurden in Afghanistan 11.647 sicherheitsrelevante

Vorfälle von 1.1.-31.5.2017 registriert (Stand: 31.5.2017) (INSO o.D.).

Bild kann nicht dargestellt werden

(Grafik: Staatendokumentation gemäß Daten aus INSO o.D.)

Bild kann nicht dargestellt werden

(Grafik: Staatendokumentation gemäß Daten aus UNGASC 3.3.2017; UN GASC 7.3.2016)

ANDSF - afghanische Sicherheits- und Verteidigungskräfte

Laut einem Bericht des amerikanischen Verteidigungsministeriums behielten die ANDSF, im Berichtszeitraum

1.12.2016-31.5.2017 trotz aufständischer Gruppierungen, auch weiterhin Kontrolle über große Bevölkerungszentren:

Die ANDSF waren im Allgemeinen fähig große Bevölkerungszentren zu schützen, die Taliban davon abzuhalten gewisse

Gebiete für einen längeren Zeitraum zu halten und auf TalibanangriKe zu reagieren. Die ANDSF konnten in städtischen

Gebieten Siege für sich verbuchen, während die Taliban in gewissen ländlichen Gebieten Erfolge erzielen konnten, in

denen die ANDSF keine dauernde Präsenz hatten. Spezialeinheiten der afghanischen Sicherheitskräfte (ASSF - Afghan

Special Security Forces) leiteten effektiv offensive Befreiungsoperationen (US DOD 6.2017).

Bis Ende April 2017 lag die Truppenstärke der afghanischen Armee [ANA - Afghan National Army] bei 90,4% und die der

afghanischen Nationalpolizei [ANP - Afghan National Police] bei 95,1% ihrer Sollstärke (UN GASC 20.6.2017).

High-profile Angriffe:

Als sichere Gebiete werden in der Regel die Hauptstadt Kabul und die regionalen Zentren Herat und Mazar-e Sharif

genannt. Die Wahrscheinlichkeit, hier Opfer von Kampfhandlungen zu werden, ist relativ geringer als zum Beispiel in

den stark umkämpften Provinzen Helmand, Nangarhar und Kunduz (DW 31.5.2017).

Hauptstadt Kabul

Kabul wird immer wieder von Attentaten erschüttert (DW 31.5.2017):

Am 31.5.2017 kamen bei einem Selbstmordattentat im hochgesicherten Diplomatenviertel Kabuls mehr als 150

Menschen ums Leben und mindestens 300 weitere wurden schwer verletzt als ein Selbstmordattentäter einen

Sprengstoff beladenen Tanklaster mitten im Diplomatenviertel in die Luft sprengte (FAZ 6.6.2017; vgl. auch:

al-Jazeera 31.5.2017; The Guardian 31.5.2017; BBC 31.5.2017; UN News Centre 31.5.2017). Bedeutend ist der

AngriKsort auch deswegen, da dieser als der sicherste und belebteste Teil der afghanischen Hauptstadt gilt. Kabul war

in den Wochen vor diesem Anschlag relativ ruhig (al-Jazeera 31.5.2017).

Bild kann nicht dargestellt werden

(The Guardian 31.5.2017) [Anm.: man beachte, dass die Opferzahlen in dieser GraPk, publiziert am Tag des Anschlags,

noch überhöht angegeben wurden]

Zunächst übernahm keine Gruppe Verantwortung für diesen AngriK; ein Talibansprecher verlautbarte nicht für diesen

Vorfall verantwortlich zu sein (al-Jazeera 31.5.2017). Der afghanische Geheimdienst (NDS) macht das Haqqani-

Netzwerk für diesen Vorfall verantwortlich (The Guardian 2.6.2017; vgl. auch: Fars News 7.6.2017); schlussendlich

bekannte sich der Islamische Staat dazu (Fars News 7.6.2017).

Nach dem Anschlag im Diplomatenviertel in Kabul haben rund 1.000 Menschen, für mehr Sicherheit im Land und eine

Verbesserung der Sicherheit in Kabul demonstriert (FAZ 2.6.2017). Bei dieser Demonstration kam es zu gewaltsamen

Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und den Sicherheitskräften (The Guardian 2.6.2017); dabei wurden

mindestens sieben Menschen getötet und zahlreiche verletzt (FAZ 2.6.2017).

Auf der Trauerfeier für einen getöteten Demonstranten- den Sohn des stellvertretenden Senatspräsidenten - kam es

am 3.6.2017 erneut zu einem AngriK, bei dem mindestens 20 Menschen getötet und 119 weitere verletzt worden

waren. Polizeiberichten zufolge, waren während des Begräbnisses drei Bomben in schneller Folge explodiert (FAZ

3.6.2017; vgl. auch: The Guardian 3.6.2017); die Selbstmordattentäter waren als Trauergäste verkleidet (The Guardian

3.6.2017). Hochrangige Regierungsvertreter, unter anderem auch Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah,

hatten an der Trauerfeier teilgenommen (FAZ 3.6.2017; vgl. auch: The Guardian 3.6.2017).



Herat

Anfang Juni 2017 explodierte eine Bombe beim Haupteingang der historischen Moschee Jama Masjid; bei diesem

Vorfall wurden mindestens 7 Menschen getötet und 15 weitere verletzt (Reuters 6.6.2017; vgl. auch: TMN 7.6.2017). Zu

diesem Vorfall hat sich keine Terrrorgruppe bekannt (TMN 7.6.2017; vgl. auch: US News 12.6.2017). Sirajuddin Haqqani

- stellvertretender Leiter der Taliban und Führer des Haqqani Netzwerkes - verlautbarte, die Taliban wären für diese

Angriffe in Kabul und Herat nicht verantwortlich (WP 12.6.2017).

Mazar-e Sharif

Auf der Militärbase Camp Shaheen in der nördlichen Stadt Mazar-e Sharif eröKnete Mitte Juni 2017 ein afghanischer

Soldat das Feuer auf seine Kameraden und verletzte mindestens acht Soldaten (sieben US-amerikanische und einen

afghanischen) (RFE/RL 17.6.2017).

Die Anzahl solcher "Insider-AngriKe" [Anm.: auch green-on-blue attack genannt] hat sich in den letzten Monaten

erhöht. Unklar ist, ob die Angreifer abtrünnige Mitglieder der afghanischen Sicherheitskräfte sind oder ob sie

Eindringlinge sind, die Uniformen der afghanischen Armee tragen (RFE/RL 17.6.2017). Vor dem Vorfall im Camp

Shaheen kam es dieses Jahr zu zwei weiteren registrierten Insider-AngriKen: der erste Vorfall dieses Jahres fand Mitte

März auf einem Militärstützpunkt in Helmand statt: ein OWzier des afghanischen Militärs eröKnete das Feuer und

verletzte drei US-amerikanische Soldaten (LWJ 11.6.2017; vgl. auch: al-Jazeera 11.6.2017).

Der zweite Vorfall fand am 10.6.2017 im Zuge einer militärischen Operation im Distrikt Achin in der Provinz Nangarhar

statt, wo ein afghanischer Soldat drei US-amerikanische Soldaten tötete und einen weiteren verwundete; der Angreifer

wurde bei diesem Vorfall ebenso getötet (BBC 10.6.21017; vgl. auch: LWJ 11.6.2017; DZ 11.6.2017).

Regierungsfeindliche Gruppierungen:

Afghanistan ist mit einer anhaltenden Bedrohung durch mehr als 20 aufständische Gruppen bzw. terroristische

Netzwerke, die in der AfPak-Region operieren, konfrontiert; zu diesen Gruppierungen zählen unter anderem die

Taliban, das Haqqani Netzwerk, der Islamische Staat und al-Qaida (US DOD 6.2017).

Taliban

Die Fähigkeiten der Taliban und ihrer Operationen variieren regional signiPkant; sie verwerten aber weiterhin ihre

begrenzten Erfolge, indem sie diese auf sozialen Medien und durch Propagandakampagnen als strategische Siege

bewerben (US DOD 6.2017).

Die Taliban haben ihre diesjährige FrühjahrsoKensive "Operation Mansouri" am 28. April 2017 eröKnet (UN GASC

20.6.2017; vgl. auch:

BBC 7.5.2017). In einer Stellungnahme verlautbarten sie folgende Ziele: um die Anzahl ziviler Opfer zu minimieren,

wollen sie sich auf militärische und politische Ziele konzentrieren, indem ausländische Kräfte in Afghanistan, sowie ihre

afghanischen Partner angegriKen werden sollen. Nichtdestotrotz gab es bezüglich der Zahl ziviler Opfer keine

signifikante Verbesserung (UN GASC 20.6.2017).

Während des Berichtszeitraumes der Vereinten Nationen gelang es den Taliban den strategischen Distrikt

Zaybak/Zebak in der Provinz Badakhshan zu erobern (UN GASC 20.6.2017; vgl. auch: Pajhwok 11.5.2017); die

afghanischen Sicherheitskräfte konnten den Distrikt einige Wochen später zurückerobern (Pajhwok 11.5.2017).

Kurzfristig wurden auch der Distrikt Sangin in Helmand, der Distrikt Qal'ah-e Zal in Kunduz und der Distrikt Baha' al-Din

in Takhar von den Taliban eingenommen (UN GASC 20.6.2017).

Bei einer Friedens- und Sicherheitskonferenz in Kabul wurde unter anderem überlegt, wie die radikal-islamischen

Taliban an den Verhandlungstisch geholt werden könnten (Tagesschau 6.6.2017).

Präsident Ghani verlautbarte mit den Taliban reden zu wollen:

sollten die Taliban dem Friedensprozess beiwohnen, so werde die afghanische Regierung ihnen erlauben ein Büro zu

eröffnen; dies sei ihre letzte Chance (WP 6.6.2017).

IS/ISIS/ISKP/ISIL-KP/Daesh

Der IS-Zweig in Afghanistan - teilweise bekannt als IS Khorasan - ist seit dem Jahr 2015 aktiv; er kämpft gegen die



Taliban, sowie gegen die afghanischen und US-amerikanischen Kräfte (Dawn 7.5.2017; vgl. auch: DZ 14.6.2017). Der IS

hat trotz verstärkter Militäroperationen, eine Präsenz in der Provinz Nangarhar (UN GASC 20.6.2017; vgl. auch: DZ

14.6.2017).

Mehreren Quellen zufolge, eroberte der IS Mitte Juni 2017 die strategisch wichtige Festung der Taliban Tora Bora;

bekannt als ZuMuchtsort bin-Ladens. Die Taliban negieren den Sieg des IS und verlautbarten die Kämpfe würden

anhalten (DZ 14.6.2017; vgl. auch:

NYT 14.6.2017; IBT 14.6.2017). Lokale Stammesälteste bestätigten hingen den Rückzug der Taliban aus großen Teilen

Tora Boras (Dawn 16.6.2017).
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KI vom 11.5.2017: Aktualisierung der Sicherheitslage in Afghanistan - Q1.2017 (betrifft: Abschnitt 3 Sicherheitslage)

Den Vereinten Nationen zufolge hat sich im Jahr 2016 die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert; dieser Trend

zieht sich bis ins Jahr 2017. Gefechte fanden vorwiegend in den folgenden fünf Provinzen im Süden und Osten statt:

Helmand, Nangarhar, Kandahar, Kunar und Ghazni; 50% aller Vorfälle wurden in diesen Regionen verzeichnet (für das

Jahr 2016 wurden 23.712 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert). Doch der Konflikt hat sich geographisch ausgeweitet,

da die Taliban ihre Aktivitäten in Nord- und Nordostafghanistan, sowie in der westlichen Provinz Farah, verstärkt

haben. In den Provinzhauptstädten von Farah, Kunduz, Helmand und Uruzgan übten die Taliban Druck auf die

Regierung aus. Wesentlich für die Machterhaltung der Regierung in diesen Provinzhauptstädten war die Entsendung

afghanischer Spezialeinheiten und die Luftunterstützung durch internationale und afghanische Kräfte (UN GASC

3.3.2017).

INSO berichtet für den Zeitraum Jänner - März 2017 von insgesamt

6.799 sicherheitsrelevanten Vorfällen in ganz Afghanistan (INSO o. D.).

Bild kann nicht dargestellt werden

(Darstellung durch die Staatendokumentation des BFA; Daten aus INSO 2017; INSO o.D.)

Im Jahr 2016 hat sich die Zahl der Gefechte zwischen Taliban und Regierungskräften (meist AngriKe der Taliban) um

22% erhöht und machen damit 63% der sicherheitsrelevanten Vorfälle aus. Die Anzahl der IED-Vorfälle war 2016 um

25% niedriger als im Jahr davor und ist damit weiterhin rückläufig (UN GASC 3.3.2017).

ANDSF - afghanische Sicherheits- und Verteidigungskräfte

Die afghanischen Sicherheitskräfte sind auch weiterhin signiPkanten Herausforderungen ausgesetzt - speziell was ihre

operative Leistungsfähigkeit betriKt: Schwächen in den Bereichen Führung und Kontrolle, Leitung und Logistik, sowie

hohe Ausfallsraten, haben maßgebliche Auswirkungen auf Moral, Rekrutierung und Leistungsfähigkeit (UN GASC

3.3.2017). Dennoch haben die afghanischen Sicherheitskräfte hart gegen den Talibanaufstand und terroristische

Gruppierungen gekämpft und mussten dabei hohe Verluste hinnehmen. Gleichzeitig wurden qualitativ hochwertige

Spezialeinheiten entwickelt und Aufständische davon abgehalten Bevölkerungszentren einzunehmen oder zu halten

(SIGAR 30.4.2017).

Der sich intensivierende KonMikt hat zunehmend Opfer bei Sicherheitskräften und Taliban gefordert. Die Rate der Neu-

bzw. WeiterverpMichtungen ist zu niedrig, um die zunehmenden Desertionen und Ausfälle zu kompensieren. Bis

Februar 2016 war die Truppenstärke des afghanischen Heeres bei 86% und die der afghanischen Nationalpolizei auf

94% ihres geplanten Mannschaftsstandes (UN GASC 3.3.2017).

Berichtszeitraum 18.11.2016 bis 14.2.2017

Im Berichtszeitraum wurden von den Vereinten Nationen 5.160 sicherheitsrelevanter Vorfälle registriert; dies bedeutet

eine Erhöhung von 10% zum Vergleichszeitraum des Jahres 2015 (UN GASC 3.3.2017).

Im Jänner 2017 wurden 1.877 bewaKnete Zusammenstöße registriert; die Anzahl hatte sich gegenüber dem vorigen

Vergleichszeitraum um 30 erhöht. Im Berichtszeitraum haben sich IED-AngriKe im Vergleich zum Vorjahr um 11%

verstärkt (UN GASC 3.3.2017).

High-profile Angriffe:

Nahe der Provinzhauptstadt Mazar-e Sharif in der afghanischen Nordprovinz Balkh, sind bei einem AngriK der Taliban

auf eine Militärbasis mindestens 140 Soldaten getötet und mehr als 160 verwundet worden (FAZ 21.4.2017; vgl. auch:

al-Jazeera 29.4.2017, Reuters 23.4.2017). Balkh gehört zu den eher sicheren Provinzen Afghanistans; dort ist die

Kommandozentrale für den gesamten Norden des Landes (FAZ 21.4.2017). Dies war afghanischen Regierungskreisen

zufolge, der bislang folgenschwerste AngriK auf einen Militärstützpunkt. Laut dem Sprecher der Taliban war der AngriK



die Vergeltung für die Tötung mehrerer ranghoher Rebellenführer. Vier der Angreifer seien in die Armee eingeschleust

worden. Sie hätten dort einige Zeit ihren Dienst verrichtet. Das wurde aber von der afghanischen Armee nicht bestätigt

(Reuters 23.4.2017).

Dies ist der zweite AngriK auf eine Militäreinrichtung innerhalb weniger Monate, nach dem AngriK auf ein

Militärkrankenhaus in Kabul Anfang März, zu dem sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt hatte. Damals kamen

mindestens 49 Menschen ums Leben und 76 weitere wurden verletzt (FAZ 21.4.2017; vgl. auch: BBC 8.5.2017, NYT

7.5.2017, Dawn 7.5.2017, SIGAR 30.4.2017, FAZ 8.3.2017).

Regierungsfeindliche Gruppierungen:

Angaben, welche Gebiete von den Aufständischen in Afghanistan kontrolliert werden, sind unterschiedlich:

Schätzungen der BBC zufolge, wird bis zu ein Drittel des Landes von den Taliban kontrolliert (BBC 9.5.2017). Einer US-

amerikanischen Quelle zufolge stehen 59,7% der Distrikte unter Kontrolle bzw. EinMuss der afghanischen Sicherkräfte

(Stand: 20.2.2017); was eine Steigerung von 2,5% gegenüber dem letzten Quartal wäre; jedoch einen Rückgang von

11% gegenüber dem Vergleichswert des Jahres 2016. Die Anzahl der Distrikte, die unter EinMuss oder Kontrolle von

Aufständischen sind, hat sich in diesem Quartal um 4 Distrikte vermehrt: es sind dies 45 Distrikte in 15 Provinzen

(SIGAR 30.4.2017). Die ANDSF konnten die Taliban davon abhalten Provinzhauptstädte einzunehmen oder zu halten;

die Aufständischen haben die Kontrolle über gewisse ländliche Gebiete behalten. (SIGAR 30.4.2017).

Bild kann nicht dargestellt werden

(SIGAR 30.4.2017).

Taliban

Die Taliban haben ihre diesjährige FrühjahrsoKensive Ende April 2017 eröKnet; seitdem kommt es zu verstärkten

Gefechtshandlungen in Nordafghanistan (BBC 7.5.2017). Bisher haben die Taliban ihre alljährliche Kampfsaison durch

die FrühjahrsoKensive eingeläutet; allerdings haben dieses Jahr die Taliban-Aufständischen auch in den

Wintermonaten weitergekämpft (BBC 28.4.2017).

Helmand

Die Taliban haben den Druck auf die Provinz Helmand erhöht; heftige Gefechte fanden Ende Jänner und Anfang

Februar im Distrikt Sangin statt (UN GASC 3.3.2017): 10 der 14 Distrikte in Helmand werden entweder von den Taliban

kontrolliert oder sind umstritten. In die Provinz Helmand wurde bereits eine Anzahl US-amerikanischer Soldaten

entsendet (al-Jazeera 29.4.2017; vgl. auch: Khaama Press 11.4.2017). Auch das afghanische Verteidigungsministerium

hat Befreiungsoperationen gestartet, die sogenannten Khalid-Operationen in Helmand aus den beiden Distrikten,

Garamser und Nad-e Ali heraus (Khaama Press 11.4.2017). Militärischen Quellen zufolge, wurde im Mai eine riesige

Kommandozentrale der Taliban im Distrikt Nad-e Ali zerstört (Sputnik News 10.5.2017).

Kunduz

Seit zwei Jahren ist Kunduz Zentrum intensiver Gefechte zwischen Taliban und Sicherheitskräften (LWJ 9.5.2017); die

Stadt Kunduz Pel zweimal bevor die ANDSF und die Koalitionskräfte sie wieder unter ihre Kontrolle bringen konnten

(SIGAR 30.4.2017; vgl. auch: LWJ 9.5.2017).

IS/ISIS/ISKP/ISIL-KP/Daesh

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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